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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.07.1995

Norm

ABGB §1029 B1

ZPO §502 HI2

ZPO §502 HIII5

ZPO §508a

Rechtssatz

Ob der Geschäftsherr, nachdem ihm eine Vollmachtsüberschreitung seines Vertreters bekannt geworden war, den

Geschäftspartner hinreichend deutlich auf die fehlende Vollmacht des Vertreters hingewiesen und damit das

Entstehen einer Duldungsvollmacht verhindert hat, ist eine Frage des Einzelfalles.

Entscheidungstexte
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